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Gesetz zur Änderung der Haushaltsordnung der
Freien Hansestadt Bremen

(Landeshaushaltsordnung – LHO)

Vom 16. November 2010

Der Senat verkündet das nachstehende, von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Die Landeshaushaltsordnung vom 25. Mai 1971
(Brem.GBl. S. 143 – 63-c-1), die zuletzt durch Gesetz
vom 6. Juli 2004 (Brem.GBl. S. 353) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

7. Nach § 104 wird folgender Teil Va eingefügt:

„Teil Va

§ 104a

Rechtsstellung und Aufgaben der Innenrevision

(1) In allen Dienststellen und Betrieben nach 
§ 26 Absatz 1 der Freien Hansestadt Bremen sind
Innenrevisionen einzurichten. Die obersten Lan-
desbehörden können die Aufgaben der Innenre-
visionen der zu ihrem Geschäftsbereich ge-
hörenden Dienststellen und Betriebe ihrer In-
nenrevision übertragen. Die Bremische Bürger-
schaft, der Rechnungshof der Freien Hansestadt
Bremen und die Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit regeln die Auf-
gabe der Innenrevision in eigener Zuständigkeit.
Die Stadtgemeinde Bremerhaven regelt die Auf-
gabe der Innenrevision im Rahmen der kommu-
nalen Selbstverwaltung in Abstimmung mit den
Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes durch
Ortsgesetz. Die Organisation der Innenrevision
wird vom Magistrat bestimmt.

(2) Die Tätigkeit der Innenrevision umfasst das
gesamte Verwaltungshandeln. Sie hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:

1. Untersuchung der Recht- und der Ordnungs-
mäßigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Wirt-
schaftlichkeit des Verwaltungshandelns,

2. Prüfung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe
auf Qualität, Effizienz und Effektivität; dabei
soll sie auch Verbesserungen vorschlagen,

3. Prüfung der Wirksamkeit von Dienst- und
Fachaufsicht und des Risikomanagements,

4. Unterstützung der Dienststellenleitung etwa
bei der Wahrnehmung ihrer Gesamtverant-
wortung.

(3) Die Innenrevision ist unmittelbar der
Dienststellenleitung unterstellt, wird in deren
Auftrag tätig und hat ein unmittelbares Vor-
tragsrecht. Sie hat ein uneingeschränktes Prü-
fungs- und Informationsrecht. Die Tätigkeit in
der Innenrevision ist mit der Ausübung von
Fachaufgaben nicht vereinbar; über Ausnahmen
ist das Einvernehmen mit dem Senator für Fi-
nanzen herzustellen. 

(4) Bei Beteiligungen im Sinne des § 65 wirkt
der zuständige Senator darauf hin, dass die Vor-
schriften des Teils Va entsprechend angewendet
werden.

(5) Ein Anspruch auf Informationszugang nach
dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz für Vor-
gänge der Innenrevision besteht nicht.

(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Aufgaben und die Organisation, die
Prüfungsplanung und -durchführung und die
Qualitätssicherung zu regeln.“

Innenrevision

Innenrevision

(Auszug)
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8. In § 113 wird die Angabe „die Teile I bis IV, VIII
und IX“ durch die Angabe „die Teile I bis IV, Va,
VIII und IX“ ersetzt.

9. § 118 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Für die Stadtgemeinde Bremerhaven gelten
die Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme
der §§ 88 bis 94, 96 bis 104 und § 114 entspre-
chend.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Bremen, den 16. November 2010

Der Senat
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